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Kreisschreiben (HRM2 - Nr. 7/2024): Publikation mit Newsletter Nr. 31 

Kantonaler Einheitsbezug Steuern ab 1.1.2024 bei Einwohner- und Kirchgemeinden: 

Hinweise zur Rechnungslegung und Kontierung 
 

1 Ausgangslage 

 

Das kantonale Steueramt (KSTA) hat mit der Einführung einer neuen Version (Update) der 

«Neuen Steuerapplikation (NEST)» die technische Möglichkeit zur Einführung vom freiwilligen 

Einheitsbezug für direkte Steuern ab 1.1.2024 bei Einwohner- und Kirchgemeinden durch den 

Kanton geschaffen. 

 

So konnte per 1.1.2024 der Steuerbezug direkte Steuern erstmals auch für 18 Einwohner- und 

30 Kirchgemeinden eingeführt werden. Mit diesem freiwilligen Einheitsbezug erhalten die steu-

erpflichtigen Personen dieser Gemeinden nun nur noch eine Steuerrechnung für die Kantons- 

und die jeweilige Gemeinde- und gegebenenfalls Kirchensteuer. Die neu angeschlossenen Ge-

meinden profitieren zudem von einem Servicepaket des KSTA. 

Ein Wechsel von einem kommunalen Steuerbezugsverfahren zum kantonalen Einheitsbezug (di-

rekte Steuern) ist für interessierte Einwohner- und Kirchgemeinden in Abstimmung mit dem 

KSTA jeweils ab dem Beginn eines neuen Steuerjahres per 1. Januar möglich. Informationen zu 

einem solchen «Einstieg» sind auf der Webseite KSTA aufgeschaltet. 

 

 

2 Neuer Steuerabschluss  NEST mit verbindlichen Kontierungsvorgaben 

 

Aufgrund der Einführung der neuen NEST-Version erfährt der Steuerabschluss Änderungen. Dies 

sowohl bei den ordentlichen (direkten) Steuern für Gemeinden im freiwilligen Einheitsbezug 

wie auch bei den Sondersteuern, welche flächendeckend kantonal eingezogen werden. Letztere 

betreffen folglich alle Einwohner- und Kirchgemeinden. Die Neuerungen wurden Ende Januar 

2024 von der Abteilung Buchhaltung und Controlling KSTA allen Einwohnergemeinen (inkl. Ein-

heitsgemeinden) und Kirchgemeinden mit E-Mailschreiben per 30.01.2024 mitgeteilt. Für die 

Einwohnergemeinden werden für drei Bereiche «Gemeindesteuer», «Feuerwehrersatzabgabe» 

und «Naturschutzfonds» neu je separate Abrechnungen zugestellt, welche als Grundlage für 

den Steuerabschluss ihrer Gemeinde dienen. 

https://so.ch/verwaltung/finanzdepartement/steueramt/informationen/fuer-gemeinden/freiwilliger-einheitsbezug-1/
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Die Kontierungsvorgaben für Einwohner- wie auch Kirchgemeinden sind in den nach Themen 

gegliederten Abrechnungsanleitungen auf der Webseite KSTA abrufbar. Sie wurden mit dem 

AGEM nach den Vorgaben zum geltenden Rechnungslegungsmodell abgestimmt. 

 

Folgende Besonderheiten gilt es zu berücksichtigen: 

 Bislang war es zulässig, dass die Feuerwehrersatzabgabe mit der Nettomethode verbucht 

werden konnte, da diese nur auf NOV-Fällen der Steuerperioden 2019 und älter über den 

Steuerabschluss abgerechnet wurden und betragsmässig bescheiden waren. Ab Rechnungs-

jahr 2024 gilt für alle Einwohnergemeinden bei der Verbuchung der Feuerwehrersatzabga-

ben die Bruttoverbuchungsmethode: Das entsprechende, differenzierte Abrechnungsmuster 

mit Verbuchungsanweisungen liegt jetzt auch über die NEST-Abrechnung hier vor. 

 Kirchgemeinden, welche sich über mehrere Einwohnergemeinden erstrecken (oder Teile da-

von), erhalten für jede einzelne Einwohnergemeinde ihres Einzugsgebietes einen separaten 

Steuerabschluss. Ebenso erfolgen die Vergütungen an diese Kirchgemeinde einzeln auf-

grund dieser je separaten Steuerabschlüsse. Ein Abrechnungsmuster mit Verbuchungsanwei-

sungen erhalten Sie hier. 

Weitere generelle Ausführungsbestimmungen zur Verbuchung, Bewertung und Bilanzie-

rung von Steuererträgen bei Kirchgemeinden können den Ausführungsbestimmungen 

«Rechnungslegung und Finanzhaushalt der solothurnischen Gemeinden» (HBO-Ziffer 23.1) 

entnommen werden. 

 

 

3 Änderungen in der Rechnungslegung und -führung 

 

Wegen des standardisierten NEST-Abrechnungsverfahrens ergeben sich folgende Anpassungen, 

welche auch Modifikationen im geltenden Kontenplan zur Folge haben: 

 

31 Zusammenlegung der Konten «Nachsteuern» und «Bussen» 

Neu sind die Nachsteuern und Bussen von allen Gemeinden nicht weiter auf je separaten Konti, 

sondern vereinfacht auf einem gemeinsamen Konto, differenziert nach NP (9100.4000.80 - Nach-

steuern und Bussen NP) und JP (9100.4010.80 – Nachsteuern und Bussen JP; Verbuchung nur bei 

EG) zu verbuchen. Diese NEST-bedingte Neuregelung gilt aus Gründen der einheitlichen Rech-

nungslegung für alle Einwohner- und Kirchgemeinden, unabhängig davon ob diese am freiwilli-

gen Einheitsbezug teilnehmen oder nicht. 

 

Folgende Regelungen betreffen nur jene Gemeinden, welche sich am freiwilligen kantonalen 

Einheitsbezug direkte Steuern angeschlossen haben: 

 

32 Anpassung Wertberichtigungs-Verfahren für Forderungen 

Für solche Gemeinden ist es ab dem Rechnungsjahr bzw. Steuerperiode 2024 nicht weiter mög-

lich, diese Steuerforderungen im zweigeteilten Wertberichtigungsverfahren (vgl. HBO-Ziffer 

13.3.2 und 18.6) vorzunehmen. Anstelle des zweigeteilten Wertberichtigungsverfahrens ist das 

Pauschalverfahren nach HBO-Ziffer 13.3.2 bis zu einem Betrag von maximal 5% der Restforde-

rungen, ohne Vornahme des Einzelbewertungsverfahrens, anzuwenden. 

Für die Inkassobewirtschaftung für Steuerforderungen der Steuerperioden 2023 und älter, gilt 

die Anwendung vom zweigeteilten Wertberichtigungsverfahren nach HBO-Ziffer 13.3.2 und 

18.6 weiterhin. 

 

33 Konto «Forderungen Einheitsbezug Kanton» 

Ausstände wie auch Guthaben von Steuerpflichten für alle Steuern, welche im Einheitsbezug be-

wirtschaftet werden, sind neu unter dem (neuen) Bilanzkonto 10120.80 – Forderungen Einheits-

bezug Kanton einheitlich zu verbuchen.  

Wie die Eröffnungsbuchungen per 01.01.2024 einmalig auf diesem neuen Konto vorzunehmen 

sind, wurde mit separatem E-Mailschreiben des KSTA «Informationen Steuerabschlüsse ab dem 

https://so.ch/verwaltung/finanzdepartement/steueramt/informationen/fuer-gemeinden/steuerabschluss-nest/
https://so.ch/fileadmin/internet/fd/fd-ksta/pdf/Informationen/Fuer_Gemeinden/SteuerabschlussNEST/Gemeinden_ab_2024/Steuerabschluss_EG_ohne_QST_ab_2024_-_Erlaeuterungen_und_Kontierungsvorgaben.pdf
https://so.ch/fileadmin/internet/fd/fd-ksta/pdf/Informationen/Fuer_Gemeinden/SteuerabschlussNEST/Kirchgemeinden_ab_2024/Steuerabschluss_KG_ohne_QST_ab_2024_-_Erlaeuterungen_und_Kontierungsvorgaben.pdf
https://so.ch/fileadmin/internet/vwd/vwd-agem/pdf/hrm2/Handbuch_HRM2/23-Kirchgemeinden-1.17.pdf
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Rechnungsjahr 2024» per 30.01.2024 allen Einwohner- und Kirchgemeinden als Ergänzung zu 

den «Erläuterungen und Kontierungsvorgaben zum Steuerabschluss des Kantonalen Steueram-

tes Solothurn für Einwohner- und Kirchgemeinden» mitgeteilt. 

 

34 Kontenbezeichnung 10150.80 – Durchlaufkonto Kanton 

Das Durchlaufkonto 10150.80 ist neu obligatorisch mit «Durchlaufkonto Einheitsbezug Kanton» 

zu bezeichnen. 

 

35 Deklaration im Anhang zur Jahresrechnung 

Im Anhang-Dokument Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung – Umsetzung HRM2 – 

Standards ist durch die Gemeinden, welche den freiwilligen, kantonalen Einheitsbezug einge-

führt haben, folgende Anmerkung verbindlich vorzunehmen: 

 

«Steuererträge: Der Steuerbezug erfolgt seit dem TT.MM.JJJJ im kantonalen freiwilligen Ein-

heitsbezug» 

 

 

Die in den KSTA-Anleitungen aufgeführten Kontierungsvorgaben sind rückwirkend per 

01.01.2024 für das Rechnungsjahr 2024 durch alle Einwohner- und Kirchgemeinden anzuwen-

den. 

 

 

Wir bitten um Kenntnisnahme. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Thomas Steiner     Christian Jaggi 

Leiter Gemeindefinanzen    Leitender Revisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Kopie 

 Steueramt, David Lauber, Abteilung Buchhaltung und Controlling KSTA 

 Amt für Gemeinden (FUC, SCM, ZUE, AES) 


